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SCHREIBEN VON AMMANN UND RAT VON STADT UND AMT ZUG AN DEN KOM¬
TUREN VON TOBEL, HADRIAN ERNST FREIHERR VON NEULAND,
TOBEL

"Durch eignen expressen ist unns eiîi schribeyi vo >i Eüwer Hochw . wohl eingehen-

diget worden , Jnhalts das wir die dem [Konrad ?] Rüdti [R ü t i ] ertheilte

Citation us [den ] dem schreiben Jnserierten motiven wegen auff zwey Monath

prolongieren wolten , mit Versicherung als dan auff zuelangende Neüwe Citation

gebührend eintweders Persöhnlich oder verordnete vollmächtige Anweldt zuo er¬

scheinen . Nun ist es nit ohn das wir dem Rüdti die Citation bewilliget , in

ansächung aber des ein und andern vorgestelten motivs und andern soyideren

respecten die Jüngst dem Rüdti ertheilte Citation abgeenderet unndt hiemit

in zwey Monath verlengeret haben wollen , in der gentzlichen Meinung das Jhr

. . . alsdan auff einla >vgende Citation obverteütermassen erscheinen unndt nit

uspleiben werden , sonsten man in ein und andern weg mit der Endt Urthel für

unnser Orth fürzuefahren gesinnet.

Wir schreiben . . . es eben auch an den Rüdti , damit er sich zue verhalten wüs-

se ; massen dan Eüwer Hochw . nit underlassen wirdt , disen mitkommenden brieff

an Rüdti fürderlichst zue bestellen lassen , damit ohnnöthigen Cösten vorgebo¬

gen werden möge.

Was dan Eüwer Hochw . . . . schreiben fehmers Jnhalts ist , werden wir zue ob-

vermelter hiesiger Zuesammenkhunfft auch mit mehrerem beandtworten " .

1 ) vgl . EA VI 1, 1216 Art . 652 sowie AH 10/146 [Streit um den Nachlass von
Rüti sei . ]

Kopie , von Landschreiber Niklaus Andermatt
AH 47 , 178 - 179 - Blatt 179 r  leer
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